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NO Pflegeheim Verordnung 2026

Sehr geehrte Damen und Herren,

der Rechnungshof (RH) dankt fir den mit Schreiben vom 22. Oktober 2025, Kennzeichen GS4-
GES-9/123-2025, Ubermittelten, im Betreff genannten Entwurf und nimmt zur Darstellung der
finanziellen Auswirkungen wie folgt Stellung:

Mit dem gegenstdndlichen Entwurf sollen die in Anlage 1 der NO Pflegeheim Verordnung aufgelisteten
Leistungsentgelte mit 1.Janner 2026 an das gegenwartige Preisniveau angepasst werden. Die
Materialien fihren hierzu aus, dass die vorgesehene Anpassung der Leistungsentgelte Ausgaben fir
das Land von voraussichtlich insgesamt 648 Mio. EUR flir 2026 verursache. Daraus wirden sich
gegenlber 2025 Mehrausgaben von rd. 35 Mio. EUR ergeben.

Der RH merkte bereits in seiner (beiliegenden) Stellungnahme zum Entwurf einer NO Pflegeheim
Verordnung vom 21. November 2024, GZ 2024-0.784.858, an, dass den finanziellen Erlduterungen die
den Leistungsentgelten zugrunde liegenden Kalkulationen nicht zu entnehmen waren, da sie keinen
Hinweis auf die Daten, Annahmen etc., auf deren Basis die angenommenen Gesamtausgaben errechnet
wurden, enthielten.

Auch die Erlauterungen zum gegenstandlichen Entwurf enthalten —wiederum — keine Kalkulations-
grundlagen, auf deren Basis die angenommenen Gesamtausgaben errechnet wurden. Dem RH ist
daher eine abschlieBende Beurteilung auch des nunmehr vorliegenden Entwurfs insbesondere
hinsichtlich seiner finanziellen Auswirkungen weiterhin nicht moglich.
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Der RH regt daher eine entsprechende Ergdnzung der Erlauterungen an.

Mit freundlichen GriRen

FUr die Prasidentin:
SCh. Dr. Robert Sattler
Leiter der Prifungssektion |

Fd.R.d.A.:
Beatrix Pilat

1 Beilage

jolik Oster,
QY e,
® %

pg Rechnungshof

@AMTSSIGNATUR

Unterzeichner/
Siegelersteller

www. r echnungshof . gv. at

Datum/Zeit-UTC

2025-11-05T14: 28: 43+01: 00

Prifinformation

Osterreich

Informationen zur Prifung des el ektroni schen Siegels bzw. der
el ektroni schen Signatur finden Sie unter:
https://ww. si gnat ur pruefung. gv. at

I nformationen zur Prifung des Ausdrucks finden Sie unter:
http://ww. rechnungshof . gv. at/ ueber - den-rh/ ant ssi gnatur. htm

Hinweis Di eses Dokument wurde antssigniert.
E- Gover nnent - Geset z di e Bewei skraft einer o6ffentlichen Urkunde.

Auch ein Ausdruck di eses Dokunents hat genaB § 20




	NÖ Pflegeheim Verordnung 2026

		2025-11-05T14:28:43+0100
	www.rechnungshof.gv.at
	Signaturpruefung unter http://www.signaturpruefung.gv.at




